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Massurenallee 8 – 14
14057 Berlin

Fax: 030 / 30 15 062








Dortmund, 15.11.2005

Beschwerde

wegen durch Sie erfolgter Duldung

der vorsätzlichen Verletzung des öffentlichen Interesses

durch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
durch die Kontraste-Sendung am 10.11.2005

„Falsche Versprechen – die tödliche Gefahr der „Germanischen Neunen Medizin“
Sehr geehrte Frau Intendantin Dagmar Reim,

zu Ihren besonderen Aufgaben und Pflichten gehört es, sicherzustellen, dass in der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt gesichert ist, dass das öffentliche Interesse gewahrt bleibt und gesichert wird.

Gegenstand der oben genannten Sendung in Ihrer Verantwortung war die mögliche Vermeidbarkeit von Todesfällen infolge falscher Therapien.

Mit dem öffentlichen Interesse ist es unvereinbar, zu diesem Zwecke, zur Klärung dieser Frage, einen Therapeuten auf der Straße zu überfallen und während des Überfalls von ihm fundierte Aussagen über Todesfälle im Zusammenhang mit Therapien abzuverlangen.
Im öffentlichen Interesse dagegen liegt es, wenn sich Journalisten für ihre Recherche die gebotene Zeit nehmen und den Therapeuten um ein aufklärendes und klärendes Gespräch bitten, das – aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sachlage – durchaus Zeit bedarf und nicht innerhalb von Sekunden erfolgen kann.

Mit der von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt abzuverlangen Sorgfalt ist es unvereinbar, wenn öffentlich-rechtlich über den Therapeuten, ohne dass im Ansatz Bemühungen unternommen wurden ein aufklärendes Gespräch mit ihm zu führen, als Tatsache öffentlich-rechtlich, die nicht nur geeignet ist sondern öffentlich-rechtlich zum Ziel hat, ihn „verächtlich zu machen und in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen“, strafbar nach § 186 StGB bei nicht erweislicher Wahrheit der Tatsachenbehauptung, die Tatsache öffentlich-rechtlich verbreitet wird, er würde „tödliche Ratschläge“ erteilen und dann die Weigerung, bei einem Überfall auf der Straße in Sekundenschnelle über Todesfälle zu reden, öffentlich-rechtlich als „Schweigen anstatt Verantwortung zu übernehmen“ interpretiert wird.
Zugrunde lagen naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die dann, wenn Sie verifizierbar sind (als wahr wissenschaftlich beweisbar sind) eine große Bedeutung für die Gesundheit der Menschen haben.
Von öffentlichem Interesse wäre hier die Information gewesen, dass der Arzt, der zu diesen Erkenntnissen (Entdeckungen) gelangte, aufgrund seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Sorgfaltspflicht, vor über 20 Jahren, im Okt. 1981, diese seine naturwissenschaftlichen Entdeckungen, der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen vorgelegt hat und die Universität Tübingen, trotz verpflichtender Gerichtsurteile, sich seit über 20 Jahren weigert, die vorgelegten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu überprüfen.
Die Tatsache, dass diese Erkenntnisse nicht mit den herrschenden Behauptungen in der Hoschulmedizin übereinstimmen, ist vollkommen ungeeignet, die Wahrheitswidrigkeit dieser Erkenntnisse zu behaupten.

Tatsächlich ist in der Medizinwissenschaft kaum ein Forscher bekannt, der derartig lange und hartnäckig auf eine naturwissenschaftliche Überprüfung seiner Erkenntnisse durch die organisierte Hochschulmedizin gedrängt hat. 

In der Hochschulmedizin ist es dagegen üblich, dass Behauptungen von Wissenschaftlern, ohne eine derartige naturwissenschaftliche Überprüfung, zur Anwendung gelangen, die später auf den Abfallhaufen der Irrtumskonzepte (auf dem gleichermaßen die Leichen liegen) geworfen werden.

Tatsächlich ist in der Online-Zeitung FAKTuell unter der Überschrift „Dr. Hamer - … und raus bist Du“ mit Datum vom 18.3.2005 das Ergebnis einer Recherche veröffentlicht: Sämtliche Ärztekammern, einschließlich der Bundesärztekammer, wurde schriftlich danach gefragt, ob Ärzte auf der Grundlage der Entdeckungen, des Arztes, der vor über 20 Jahren seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Universität Tübingen zum Zwecke der Überprüfung vorgelegt hat, Therapien durchführen dürfen, ob dieses verboten sei und ob es hierzu einer besonderen Erlaubnis bedürfe.
Nur vier Ärztekammern antworten nicht. Keine Ärztekammer behauptete, dass es ein unzulässiges ärztliches Handeln ist, wenn der Arzt diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bei seinen Therapien zugrunde legt. Die Ärztekammer Berlin schreibt: „Eine Genehmigungspflicht für die Anwendung dieser Methoden besteht jedoch nicht.“
Mehrere Ärztekammern weisen aber darauf hin, dass keine wissenschaftlichen Studien vorliegen. So schreibt die Ärztekammer Nordrhein in Düsseldorf: „Es gibt keine wissenschaftlich anerkannten Studien, die eine Wirksamkeit der „Neuen Medizin“ belegen.“

Im öffentlichen Interesse hätte die Klärung der Frage gelegen, warum es diese Studien nicht gibt, obwohl die naturwissenschaftlichen Entdeckungen seit über 20 Jahren der Universität Tübingen vorliegen und die Universität Tübingen sich, trotz Gerichtsurteile weigert, eine Überprüfung vorzunehmen, die nach Aussage der Universität Tübingen vor Gericht, im Kerngehalt innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden könnte.
Anstatt die Fragen, zu klären, deren Klärung tatsächlich im öffentlichen Interesse liegt, wird ein öffentlich-rechtlicher Überfall auf der Straße durchgeführt. Aufgrund der Weigerung, sich überfallen zu lassen, wird dem Überfallenden die Schuld an Todesfällen zugeschrieben durch die öffentlich-rechtlichen Journalistenaussagen „tödlichen Ratschlägen“ und „Schweigen anstatt Verantwortung zu übernehmen.“
Es ist nicht duldbar, wenn Sie als verantwortliche Intendantin zu einem solchen öffentlich-rechtlichen Handel schweigen, anstatt die Verantwortung zu übernehmen indem Sie einerseits die gebotenen vertragsrechtlichen Schritte im Hinblick auf diese öffentlich-rechtlich handelnden Journalisten einleiten und andererseits, im Rahmen des Ihnen obliegenden Auftrages, dem tatsächlichen öffentlichen Interesse zu dienen, journalistisch klären lassen, warum weder an die Universität Tübingen, noch an der Charite in Berlin, noch an einer anderen Universität – mit Ausnahme des Onkologischen Institut Hl. Elisabeth in Bratislava und der Onkologischen Abteilung des Krankenhauses in Trnava (Slowakei) die die Verifizierbarkeit der naturwissenschaftlichen Aussagen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ mit Datum vom 11.9.1998 (also vor jetzt sieben Jahren) bestätigten – ein Forschungsprojekt durchgeführt worden ist, dass keine hohen Forschungsmittel beanspruchen würde und das im ersten Schritt der Forschung keinen Einfluss auf die Therapie haben würde, also kein Risiko für Patienten beinhalten würde.
Das zu klären, liegt tatsächlich im öffentlichen Interesse.

Diese im tatsächlichen öffentlichen Interesse liegende Klärung dadurch zu unterlassen, indem öffentlich-rechtlich auf der Straße überfallene Menschen öffentlich-rechtlich als Personen hingestellt werden, die „tödliche Ratschläge“ erteilen und die „Schweigen anstatt Verantwortung zu übernehmen“, ist eine vorsätzliche Verletzung des tatsächlichen öffentlichen Interesses durch eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die nicht duldbar ist.
Eines ist klar:
Wenn sich im Rahmen einer naturwissenschaftlichen Überprüfung die vor nunmehr über 20 Jahren, im Oktober 1981 der Universität Tübingen vorgelegten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse als „wahr“ im Sinne der Naturwissenschaft bewiesen würden oder bewiesen werden, also verifiziert werden, dann wäre hiermit gleichzeitig die Vermutung begründet, bzw. wäre gleichzeitig bewiesen, dass die Todesfälle bzw. nicht erfolgten Heilungen im Zusammenhang mit den Therapien, die die Ärzte, die in der Kontraste-Sendung zu Wort kamen, Dr. Martin Stökler (Tübingen) und Prof. Günter Henze (Charite, Berlin), die in der Kontraste-Sendung, Todesprognosen und Heilsversprechen verbreiteten, in den letzten 20 Jahren viele vermeidbare Therapie-Todesfälle zur Folge hatten und in Zukunft haben werden, wenn weiterhin unterlassen wird, Forschungsprojekte hinsichtlich der am 11.9.1998 durch die Universität Trnava (Slowakei) mit hoher Wahrscheinlichkeit verifizierten, 1981 der Universität Tübingen vorgelegten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, durchzuführen.
Zweifellos liegt es in öffentlichen Interesse, dass solche Forschungsprojekte durchgeführt werden, anstatt die seit 20 Jahren andauernde nachhaltige Weigerung der Hochschulmedizin, solche Forschungsprojekte durchzuführen, durch die öffentlich-rechtlichen Anstalten, mittels unseriösem Journalismus, festigen zu lassen. Dieser öffentlich-rechtliche Journalismus liegt sicherlich im Interesse der Pharmaindustrie, das nicht immer deckungsgleich mit dem tatsächlichen öffentlichen Interesse ist .
Mit freundlichem Gruß

 Karl Krafeld
